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Die heute gültige Bau- und Zo-
nenordnung (BZO) stammt aus 
dem Jahre 1995, mit Teilrevisi-
onen 1998 und 2009. Sie wider-
spiegelt die damaligen, überge-
ordneten Vorgaben und den 
damaligen, bautechnischen Zeit - 
geist. In den kommenden zwei 
Jahren ist die Revision der BZO 
geplant, auf Basis der Entwick-
lungsstrategie Bassersdorf 2030 
und einem vorgängig zu erstel-
lenden kommunalen Richtplan.

Die Raumplanung mit den zugehöri-
gen Instrumenten auf Stufe Bund, 
Kanton, Region und Gemeinden steu-
ert die räumliche Entwicklung hin-
sichtlich der Bedürfnisse von Gesell-
schaft, Wirtschaft und Umwelt. Mit 
dem Bundesgesetz über die Raum-
planung besteht seit 1979 eine grif-
fige Vorgabe für die Beantwortung 
diverser Fragen, insbesondere auch 
zur Trennung von Bau- und Nicht- 
Baugebiet sowie der Abstimmung der 
Siedlungs- und Verkehrsentwicklung. 
Die Schweiz hätte heute ein anderes 
Aussehen ohne dieses Gesetz.

Die hauptsächlichen Aufgaben der 
Raumplanung sind den Kantonen de-
legiert, was diese mit den jeweiligen 
kantonalen Richtplänen als wich-
tigste planerische Instrumente dieser 
Stufe übernehmen. Der Bund gibt den 
Kantonen in seinen Sachplänen ledig-

Räumliche Zukunft von Bassersdorf  
Start des Verfahrens zur BZO-Revision

Verhältnis der verschiedenen Planungsebenen. (Entwicklungsstrategie 
Bassersdorf 2030, EBP AG)

Gemeinden, aber auch von Einzelper-
sonen und Organisationen.

Räumliche Konzepte und Richt-
pläne sind behördenverbindlich, d.h. 
kantonale und kommunale Entschei-
dungsträger und Fachstellen sind an 
ihre Inhalte gebunden. Verfügungs-
rechte gegenüber Grundeigentümer-
schaften sind dagegen erst mit den 
Instrumenten der Nutzungsplanung 
(Bau- und Zonenordnungen, Quartier 
und Gestaltungsplänen) zu erreichen. 
Deren Inhalte können dann lokal in 
rechtsmittelberechtigten Baubewilli-
gungen umgesetzt werden.

Weiterentwicklung  
Entwicklungsstrategie 2030
Bassersdorf erhält in den nächsten 
zwei bis drei Jahren eine aktualisierte 
Bauordnung mit revidiertem Zonen-

plan in Zuständigkeit des Souveräns, 
mitbestimmt von den kantonalen und 
regionalen Vorgaben, wichtigen Inf-
rastrukturprojekten wie Brüttenertun-
nel, Glattalautobahn und «Glat tal bahn - 
Plus», Flughafenentwicklung sowie 
Hochwasserschutz. Vorgängig wird die 
durch den Gemeinderat festgesetzte 
Entwicklungsstrategie Bassersdorf 
2030 in einem kommunalen Richt-
plan weiterentwickelt und der Ge-
meindeversammlung vorgelegt. Beide 
Erlasse sind am Ende durch die Bau-
direktion zu genehmigen.

Mitwirkung der Bevölkerung
Die Verfahren mit Start im November 
2018 werden durch die rechtlich vor-
geschriebene Mitwirkung der Bevöl-
kerung und Auflageverfahren mit 
Einsprachemöglichkeiten begleitet. 
Zusätzlich wird auf verschiedenen 
Wegen informiert, diskutiert und be-
fragt werden, damit die wichtigen 
räumlichen Fragen ausgewogen und 
umfassend beantwortet werden kön-
nen. Eine vom Gemeinderat einge-
setzte, beratende Planungskommis-
sion bewertet Zwischenstände der 
Dokumente und erstellt Empfehlun-
gen zuhanden des Gemeinderats und 
der Gemeindeversammlung.

Die Unterlagen sämtlicher Pla-
nungsebenen können auf dem Bau-
amt oder im Internet eingesehen wer-
den. Wir freuen uns auf Ihre Fragen 
und beantworten diese gerne. Zögern 
Sie nicht und kontaktieren Sie uns 
unter doris.meier@bassersdorf.ch oder 
patrik.baumgartner@bassersdorf.ch 
oder Telefon 044 838 85 51.

Gemeinderat Bassersdorf

lich in Fachbereichen von nationaler 
Bedeutung verbindliche Vorgaben, so 
zum Beispiel in der Festlegung der 
nationalen Verkehrsnetze (Bahn, Na-
tionalstrassen, Luftverkehr), der mili-
tärischen Anlagen oder in der Lan-
desversorgung mit den Bestimmun-
gen zu den Fruchtfolgeflächen. Dem-
gegenüber findet auf kantonaler Stufe 
eine umfassende Planung für die Be-
reiche Siedlung, Landschaft, Verkehr, 
Ver- und Entsorgung sowie öffentli-
che Bauten und Anlagen statt. Allen 
Stufen ist gemeinsam, dass die plane-
rischen Festlegungen den Inhalten 
von Raumordnungskonzepten als 
strategische Zielbilder folgen.

Bindende Vorgaben  
für Gemeinden 
Die kantonalen Richtpläne bilden zu-
sammen mit den regionalen Richtplä-
nen wichtige und bindende Vorgaben 
für die Planungen der Gemeinde. Fest - 
legungen in kommunalen Richtplä-
nen oder in Bau- und Zonenordnun-
gen haben diesen Vorgaben zu ent-
sprechen, was in Vorprüfungs- und 
Ge nehmigungsverfahren durch die 
kantonalen Ämter für Raumentwick-
lung beurteilt wird. Demgegenüber 
und zur Wahrung einer möglichst 
grossen Gemeindeautonomie beste-
hen im Rahmen von Vernehmlas-
sungsverfahren von übergeordneten 
Planungen Einwendungsrechte von 
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